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Stadtgemeinde Enns 
Hauptplatz 11 
4470 Enns 
07223/82181-0 
office@enns.ooe.gv.at

Verein/Organisation:

Benützungsvereinbarung für  die Sporthalle Enns 
      den Turnsaal der NMS2 Lauriacum Enns 
      den Turnsaal der NMMS Enns (Maria Anger) 
      den Turnsaal und den Gymnastikraum der Volksschule Enns 
       die Schulklassen (MS, MMS, VS) 
      die Schulküche (MS, MMS) 
  
zwischen der Stadtgemeinde Enns als Vermieter und dem oben genannten Verein als Mieter, 
vertreten durch:

Für den Trainingsbetrieb des oben genannten Vereins werden, beginnend mit 05. September 2022 
bis zum 07. Juli 2023, folgende Benützungszeiten vereinbart:

Stadtgemeinde:

Rechnungsadresse:

Obmann: 
  
Adresse:

Saal/Raum: 
  
Tag / Uhrzeit  
von - bis:

Für die ordnungsgemäße Benützung wird folgende Person verantwortlich gemacht:

Name: 
  
Telefonnummer:

Die Richtlinien für die Benützung der Ennser Schulturnsäle und Sportstätten für außerschulische Zwecke 
sowie die jeweils gültige Tarifordnung werden ausnahmslos zur Kenntnis genommen.

Verein/Organisation

COVID-Ansprechperson:

Stand: 08/2021
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